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Erstes Votum

tum Referat iber die Reorgamisation der Witwen- und Waisenstiftung.
Von Frl. Martha Schmid in Hingg.

Geehrte Synodalen!

Sie wissen, dal} die Frage der Einbeziehung der Lehrer-
innen in die Witwen- und Waisenstiftung den Widerspruch
der letztern geweckt hat.

Gestatten Sie nun, dal} ich in erster Linie die Griinde
darlege, die die Lehrerinnen zu ihrer ablehnenden Haltung
bewogen haben. Sie fragten sich: Warum soll man die Leh-
rerinnen zur Stiftung herbeiziehen? und die Antwort lautete:
Weil ein versicherungstechnisches Defizit vorhanden ist, an
dem die Lehrerinnen allerdings keine Schuld haben, das unter
Obhut des Staates entstanden ist und das in einer Reihe von
Jahren gedeckt werden sollte. Ich mochte mir hier nebenbei
den bescheidenen Einwurf erlauben, ob man wohl ebenso
dringend aus Griinden des Rechts und der Billigkeit aut die
Einbeziehung der Lehrerinnen dringen wiirde, wenn an Stelle
des Defizites ein Ueberschull vorhanden wire, der in irgend
einer Weise der Lehrerschaft zu Gute kommen wiirde? Man
wendete sich an unsern Wohltitigkeitssinn. Die Lehrerin-
nen fragten sich weiter: Ist die Stiftung eine Wohltdtigkeits-
einrichtung im Sinne z. B. der Hilfskasse des Kapitels Ziirich?
und sie sagten sich:

Nein, es ist eine Versicherung der Lehrer zu Gunsten
ihrer Witwen und Waisen. Die Vergiinstigungen, die die
Versicherung gewihrt, werden gleichmillig auf alle Betel-
ligten ausgedehnt.

Jede Lehrerswitwe hat berechtigten Anspruch auf die
Rente, es wird bei deren Ausrichtung nicht nach den Ver-
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mogensverhiltnissen gefragt. Keine mufl denken, sie ge-
nielle eine Wohltat, sondern es ist ein durch die Einlagen
des Mannes erworbenes Recht. Wie bei jeder andern Ver-
sicherung wird durch die Einlagen gewissermafen eine Ka-

pitalsumme sichergestellt, die sich nach des Einlegers Tod
gut verzingt,.

Mit diesem Hinweis, da die Versicherung keine Wohl-
tatigkeitseinrichtung sei, will nicht etwa behauptet werden,
dald sie nicht in vielen Fillen wohltitig wirke und notwendig
sel. Will man sie aber zur Wohltitigkeitsanstalt umwandeln,

dann miiiten alle diejenigen, die es im Stande sind, ein Opfer
bringen.

Nicht nur die Lehrerinnen, sondern auch die begii-
terten Kollegen, und ich wage die Behauptung, daf} es deren
eine ganze Reihe gebe, miiflten zur Aeuffnung der Gelder bei-
tragen, ohne fiir sich oder ihre Nachkommen irgendwelchen
Entgelt zu verlangen, und es miiten die Renten nur an die-

jenigen ausgerichtet werden, die ohne dieselben der Not
anheimfallen wiirden.

Ein Vergleich mit einer ganzen Reihe von dhnlichen
Lehrerversicherungskassen ergibt, daf allen das einfache
Rechtsprinzip zu Grunde liegt, daB fiir alle Beteiligten
Pflichten und Rechte in einem mathematisch
richtigen Verhdltnis zu einander stehen.

Der erste Statutenentwurf enthilt aber fiir die Lehrerin-
nen so viel H#rten, so wenig Leistungen, gegeniiber den
Pflichten, die man ihnen auferlegen wollte, dal diese in einer
motivierten Eingabe an den Erziehungsrat verlangten, man
mochte sie wie bisanhin von der Witwen- und Waisenkasse
ausschlieffen. Sie wiesen unter anderem darauf hin, wie un-
gerecht es wire, wenn z. B. eine Lehrerin erst nach Jahren
in die Stiftung eintrite, sie noch eine Einkaufssumme zu ent-
richten hitte, trotzdem ihr die Stiftung so viel wie nichts
biete. Diese Bestimmung wurde dann im Entwurf, der zur
Beratung an die Kapitel ging, fallen gelassen.



Auch die Anrufung des Solidaritdtsgefiihls vermochte
bei den Lehrerinnen nicht das Gefiihl zu wecken, dal} es ihre
Pflicht sei, der Kasse beizutreten. Diese Solidaritit, schien
den Lehrerinnen, hinke. Sie waren bis jetzt der Meinung
gewesen, aus Solidaritdt schliee sich eine Gemeinschaft
zusammen, um die Interessen jedes Einzelnen ge-
gebenen Falles zu wahren. Die Lehrerinnen konnten gsich
also aus Solidaritdt der Kasse anschlie3en, um fiir die hinter-
lassenen Witwen und Waisen der Lehrer die Renten sichern
zu helfen. Wie aber, wenn die Lehrerin, die naturgemi( in
den wenigsten Féllen Witwen oder minderjihrige Waisen
hinterlaf3t, andere Personen hinterlief, mit denen sie in Fa-
miliengemeinschaft gelebt, ich denke z. B. an eine Schwester,
oder andere Verwandte, die an ihr eine Stiitze hatte, oder
flir die zu sorgen, die Lehrerin unternommen hatte? Und
denken Sie sich nicht etwa, dal} das vereinzelte Fille waren;
denn will die Lehrerin im Alter nicht einsam sein, so mul}
sie suchen ihr Leben mit dem anderer eng zu verkniipfen.
Mull es sie denn nicht mit Bitterkeit erfiillen, zu sehen,
daf} fir die Hinterlassenen der Lehrer unter ihrer Mithilfe
gesorgt war, wihrend diejenigen, die ihr personlich am
niachsten standen, leer ausgingen?

Sie werden nun sagen, man habe ja der Lehrerin
auch Versicherungsmoglichkeiten eingeraumt. Da sind:

1. ihre Waisen, wenn sie als Witwe im Amte stirbt;

2. ihre miitterlicherseits verwaisten Geschwister unter 18
Jahren; und

3. ihre verwitwete Mutter, die rentenberechtigt werden
konnen.

Aber das sind alles Ausnahmefille, die lange nicht eine
Primie von 80 Fr. rechtfertigen.

Es ist eine Ausnahme, wenn eine verwitwete Lehrerin
wieder ins Amt zuriickkehrt, und eine noch grollere Aus-
nahme, dal} sie dann von ihren noch minderjidhrigen Kindern
wegstirbt.
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_ Es ist eine Ausnahme, wenn beim Tode der Lehrerin
minderjahrige, mitterlich verwaiste Geschwister vor-
hfmden sind. Ueberhaupt spielt nicht einmal bei den Lehrern
d_1e Waisenrente eine grofie Rolle. Laut amtlichem Schulblatt
S{nd ip der Bilanz fiir die Witwenrenten rund 500,000 Fr.,
fir die Waisenrenten bloBS 3000 Fr. eingestellt.

- Dabei ist der Fall nicht abgeklirt, wenn die Lehrerin,
wie es ja hiufig vorkommt, Lehrerstochter ist. Da ist die
betreffende Lehrersfrau durch Mann und Tochter doppelt
versichert. Bekommt sie dann, wenn sie Mann und Tochter
uberlebt, die Rente auch doppelt?

Es bleibt also noch die Rente der verwitweten Mutter
der Lehrerin, wenn letztere stirbt. Auch diese steht in
keinem Verh#ltnis zur Rente der Lehrerswitwe. Wahrend
die Frau des Lehrers in der Regel jiinger ist als dieser und
diesen um Jahre iiberleben kann, ist bei der Lehrerin-
mutter das Umgekehrte der Fall, und wenn sie noch renten-
berechtigt werden sollte, so kann es nur fiir eine verhiltnis-
méaflig kurze Zeitdauer sein.

Uebrigens brauche ich mich nicht lange damit auf-
zuhalten, Thnen zu beweisen, daf3 die im Entwurf gebotenen
Versicherungsleistungen lange nicht das Aequivalent der
Pramie ven 80 Fr. sind; denn, allerdings an der Prosynode
erst, teilte die Kemmission*) mit, daf3 diese den Lehrerinnen
gebotenen Versicherungsleistungen eine Primie von 20 Fr.
erfordere. Daf3 der Primienansatz eher auf- als abgerundet
ist, scheint selbstversténdlich.

Nachdem nun der Statutenentwurf in allen Kapiteln
zur Behandlung gekommen und die Lehrerinnen mit ihrem
Begehren um fachminnische Priifung der gebotenen Ver-
sicherungsleistungen nur bei einem Kapitel Unterstiitzung
gefunden, besprachen sie ihrerseits die Angelegenheit noch
einmal, und sie einigten sich grundsétzlich dahin, der Stif-

*) Das ist ein Irrtum. Eine solche Mitteilung hat die K om-
mission nicht gemacht und auch nicht machen kénnen.
Der Aktuar der Prosynodae.
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tung beizutreten, wenn man ihnen auf Grund fach-
méannischer Priifung eine Vorlage biete, die ihnen qualitativ
die gleichen Versicherungsleistungen biete wie den Lehrern.
Es wurde dabei geltend gemacht, dal durch den Beitritt der
Lehrerinnen der Stiftung schon ein Nutzen erwachse, indem
sie dadurch auf eine breitere Basis gestellt wiirde. Zweitens
wiirden die Lehrerinnen ja an das Defizit den gleichen Bei-
trag von 16 Fr. leisten wie die Lehrer. Fiir den iibrigen
Teil der Pramie schien es ihnen nur gerecht zu sein, wenn
man ihnen entsprechende Versicherungsleistungen gewéhre.
Bestimmte Vorschlige konnten die Lehrerinnen nicht
machen, denn dazu gehdéren Versicherungstechniker; es ge-
horen Berechnungen dazu, die die Lehrerinnen, unbewandert
wie sle sind auf dem Gebiet des Versicherungswesens, nicht
machen konnten. Aber es schien ihnen, der Versicherungs-
technik, auf dem vorgeschrittenen Stand wie sie sich jetzt
befindet, sollte es moglich sein, eine Vorlage zu schaffen,
die in moglich gerechter Weise alle Beteiligten
beriicksichtigt. Dabei hatte es nicht die Meinung, daf3 die
Lehrerinnen personlichen Vorteil von der Stiftung ha-
ben méchten, sondern dal3 die Vorteile, wie schon betont,
ihren Hinterlassenen zu Gute kommen sollten.

Dadurch fiel auch der Vorwurf dahin, da3 die Lehrer-
innen nur aus Sorge um ihr Portemonnaie sich zu ihrer
ablehnenden Haltung bewogen gefiihlt. Man sagte sich in
Bezug auf den Hinweis, der immer gemacht wird, dal} auch
von den Lehrern ein Viertel leer ausgehe: Wir verlangen ja
nicht, dall unbedingt jede Lehrerin von der Versicherung
profitieren soll, wir wollen ja nur quantitativ die gleichen
Leistungen, wobel nicht ausbleiben wird, daf3 auch ein Teil
der Lehrerinnen leer ausgehen wird.

Den Antrag auf quantitative Gleichstellung aller Be-
teiligten durch unparteiische, fachmannische Priifung der
Vorlage wurde an die Prosyncde weiter geleitet.

Nun aber lagen an der Prosynode als Ueberraschung
die Zusatzantrige der Kommission vor, die vorsehen, dal}
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einer Lehrerin, wenn sie in den Ruhestand tritt, 3/, ihrer
gemachten Einlagen ohne Zins zuriickvergiitet werden. Das
schien nun auf den ersten Blick die ganze Sachlage zu ver-
andern, und Sie haben in der Lehrerzeitung im Bericht
uber die Verhandlungen der Prosynode lesen konnen, daf3
ich den Vorschlag der Kommission annehmbar fand, freilich
unter der ausdriicklichen Voraussetzung, und das stand
nicht in der Zeitung, daBl es mir scheine, der Vorschlag
der Kommission komme dem Begehren der Lehrerinnen um
quantitativ gleiche Versicherungsleistungen ungefikr nahe.
Da ich keine Gelegenheit gehabt hatte, die Antrige der
Kommission vorher zu priifen, und ich an der Prosynode
nur nach Schein und Getiihl urteilen konnte, wird man mir
das Recht zugestehen miissen, daf} ich michnachtraglich
erkundigte, ob meine Voraussetzung das Richtige getroffen
habe. Ob das der Fall war, iiberlasse ich Ihrem Urteil,
wenn Sie die Ausfihrungen iiber das neue Zugestindnis der
Kommission von anderer Seite gehort haben werden. Ich
habe an der Prosynode meinen Standpunkt iiber Gleich-
berechtigung von Lehrer und Lehrerin in der Versicherung
nicht aufgegeben, ich tue es auch heute nicht.

Niemand kann ernsthafter als ich und mit mir eine grofle
Zahl von Kolleginnen wiinschen, daf} eine Basis der Ver-
standigung gefunden werde, und das Entgegenkommen der
Kommission beweist, da auch sie diesen Wunsch hegt.
Aber es ist mir auch klar, daB es nicht so leicht sein wird,
eine solche Basis zu finden. Ich mache der Kommission keinen
Vorwurf daraus, da3 sie in erster Linie die Interessen
der Witwen- und Waisenstiftung im Auge behalten, das war
thr Amt; aber man verarge es auch uns Lehrerinnen nicht,
wenn wir uns die Sache griindlich besehen, bevor wir Ja
und Amen dazu sagen.

Ich habe mich immer wieder gefragt: Begehen wir
ein Unrecht, wenn wir uns weigern, unter andern Beding-
ungen als denen der Gleichberechtigung in die Kasse ein-
zutreten? Und ich kam immer wieder zu dem Schlusse:
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Nein, aber wir begehen ein Unrecht, wenn wir es tun, den
nachfolgenden Lehrerinnen gegeniiber ein Unrecht, das mit
ihrer wachsenden Zahl immer gréer wird.

Wir begehen auch ein Unrecht unsern schweizerischen
Kolleginnen gegeniiber, denn es ist ein Fall von prinzi-
pieller Bedeutung, auf den man sich gegebenenfalls auch
andernorts beziehen kann.

Mit ein paar kurzen Worten mochte ich noch iiber
ein paar Argumente sprechen, mit denen man unsere be-
dingungslose Einbeziehung in die Stiftung motivieren will.
Es wird gesagt, daf3 die Lehrerinnen in Stidten und grol3en
Ortschaften fiir die leichtern Stellen verwendet werden.
Man sagt aber nicht, dal3 ihre Besoldung um einige hundert
Franken niedriger ist als die ihrer Kollegen, und dall eine
grolle Zahl gleicher Stellen auch von mé#nnlichen Kollegen
besetzt ist.

Man gibt uns ferner zu bedenken, dafl durch unser
Verhalten bei unsern Kollegen eine Miflstimmung hervor-
gerufen werde, die dem guten Einvernehmen, das bisher
gewaltet habe, schaden werde. Ja, m. 'H., wir konnen die
Sache ja auch umkehren und fragen: Glauben Sie, daf} die
Lehrerinnen zufrieden sein werden, wenn man ihre berech-
tigten Wiinsche nicht beriicksichtigt?

Vielleicht werden Sie dann mit dem Recht des
Stidrkern sagen: Das macht nichts aus; wenn die Lehrer-
innen auch nicht zufrieden sind, wenn wir es nur sind!
Meine H.! Sie appellieren an unsere Solidaritdt und wir
antworten Ihnen: J a; wir wollen solidarisch sein, wir wollen
mithelfen, aber wir appellieren auch an unsere Kollegen,
die uns in andern Angelegenheiten gelehrt haben, wie man
sich fiir sein gutes Recht wehrt, und wir bitten Sie: Seien
Sie gerecht, und das Resultat wird eine wahrhaft
geeinte, solidarische ziircherische Lehrerschaft sein!




	Erstes Votum zum Referat über die Reorganisation der Witwen- und Waisenstiftung

